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Betrifft 

Resolutionen des Landtages von Niederösterreich betreffend aktuelles Strukturpaket für 
das Österreichische Bundesheer; Resolutionsbeantwortung 
 
 
Im Sinne der Resolutionen des Landtages von Niederösterreich vom 20. November 2014, 

Ltg.-470-1/A-3/36-2014, Ltg.-485-1/A-3/38-2014 und Ltg.-486-1/A-3/39-2014, hat die NÖ 

Landesregierung ein Schreiben an den Bundeskanzler gerichtet, in dem die Bundes-

regierung um entsprechende Berücksichtigung der Resolutionen des Landtages von 

Niederösterreich ersucht wurde. 

 

Das Bundeskanzleramt hat die Stellungnahme des zuständigen Bundesministeriums für 

Landesverteidigung und Sport, GZ S91149/58-PMVD/2014 (2) übermittelt, welches lautet: 

 

„Zur Resolution des Niederösterreichischen Landtages vom 20. November 2014 betref-

fend "Wahrung wichtiger regionaler Niederösterreichischer Interessen beim Strukturpaket 

für das Österreichische Bundesheer" beehrt sich das Bundesministerium für Landesver-

teidigung und Sport Folgendes mitzuteilen: 

 

Das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport arbeitet derzeit auf Grund der 

aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen an einer umfassenden Strukturreform, die 
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darauf abzielt, eine Struktur zu schaffen, die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 

erhalten werden kann und das Österreichische Bundesheer in die Lage versetzt, die 

militärisch einsatzwahrscheinlichen Aufgaben zu erfüllen. Die in der Resolution ange-

führten Forderungen werden dabei zur Kenntnis genommen und im Bearbeitungsprozess 

mitbeurteilt. 

 

Im zukünftigen militärischen Fähigkeitsprofil des Österreichischen Bundesheeres ist 

jedenfalls sichergestellt, dass mit den verfügbaren Kräften und Mitteln die Einsatz- und 

Handlungsfähigkeit und damit auch die Erfüllung von Aufgaben und Aufträgen im Rahmen 

eines Assistenzeinsatzes zur Katastrophenhilfe erhalten bleiben. 

 

Hinsichtlich der Neuausrichtung unseres Österreichischen Bundesheeres darf ersucht 

werden, den notwendigen Planungs- und Veränderungsschritten Verständnis entgegen-

zubringen.“ 

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten. 

 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 

 

 

 


